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Die BAG-SPNV ist die Interessenvertretung der Bestellerorganisationen:  Wir organisieren den Informationsaustausch 
zwischen unseren Mitgliedern, erarbeiten Konzepte für die Weiterentwicklung des SPNV, vertreten die Interessen der 
Aufgabenträger des SPNV gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Verkehrsunternehmen und Verbänden und beraten den 
Bund, die Länder, Zweckverbände, Parlamente und Behörden zu allen Fragen des SPNV. 
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Berlin, 07.11.2007 
 

Stellungnahme der BAG-SPNV  
zum Volksaktienmodell 
 
Politische Einordnung des Modells 
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr (BAG-SPNV) 
begrüßt, dass sich der SPD-Parteitag am 27. Oktober 2007 gegen das bisherige 
Regierungsmodell zur Bahnprivatisierung ausgesprochen hat. Allerdings ist auch 
das Volksaktienmodell nach unserer Einschätzung nicht der beste Weg, um mehr 
Verkehr auf der Schiene zu bringen und die Zukunft der Bahn zu sichern. 
 
Ziele der SPD-Delegierten werden von Volksaktienmodell nicht erfüllt 
 
Die Diskussion des SPD-Parteitages drehte sich im Wesentlichen um zwei zent-
rale Befürchtungen: 
 
1. Die SPD-Delegierten fürchteten offenbar mehrheit lich die Verstaatlichung 
von Verlusten (des Netzes) und die Privatisierung v on Gewinnen (des 
Transportes). Ziel müsse aber sein, dass Gewinne au s dem Transport zur 
Investition im Netz genutzt werden.  
 
Gerade dieses Ziel wird aber weder mit der heutigen Struktur der Deutschen 
Bahn AG noch mit dem Volksaktienmodell erreicht. 
 
Wie sieht die Situation heute aus? Im Transportbereich macht die Deutsche Bahn 
AG vor allem im Regionalverkehr satte Gewinne. Doch werden diese ins Netz 
investiert? Die Antwort lautet Nein. Das Netz wird nicht ausreichend instand 
gehalten, die Investitionen in Neubauten stammen fast ausschließlich (zu über 90 
Prozent) aus Bundesgeldern. Durch geschicktes Politmarketing ist dem DB-
Konzern in den letzten Jahren gelungen, verstärkt - eigentlich für Neubauten vor-
gesehene - Bundesgelder für Ersatzinvestitionen zu nutzen und so den Eigenmit-
teleinsatz ins Netz zu minimieren. Statt dessen geht Mehdorn mit den Gewinnen 
aus dem Regionalverkehr weltweit im Logistikbereich auf Einkaufstour: Die Ge-
winne aus dem Transport werden nicht ins Netz, sondern in den Erwerb amerika-
nischer, spanischer oder britischer Logistikunternehmen gesteckt.  
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Diese Fehlsteuerung konnte oder wollte der Bund als 100-prozentiger Eigentümer 
bisher nicht verhindern. Wie sollen in Zukunft stimmrechtslose Kleinaktionäre hier 
politisch gegensteuern? 
 
2. Es wurde vor einer Zerschlagung des Konzerns und  dem Vernichten von 
Arbeitsplätzen gewarnt.  
 
Es ist nicht erkennbar, warum im deutschen Eisenbahnwesen bei einer Trennung 
von Netz und Betrieb Arbeitsplätze verloren gehen sollten.  
 
Im Bereich der Infrastruktur würde sich für die Arbeitnehmer nichts ändern, da es 
bei einem 100-prozentigen Staatsbesitz und einer Führung nach unternehmeri-
schen Grundsätzen bleiben könnte. Arbeitsplätze hat hier in den letzten Jahren 
allenfalls das Fit-Machen für die Börse gekostet, da gerade im Bereich der Be-
triebsführung des Netzes durch Elektronische Stellwerke mit Milliardeninvestitio-
nen des Bundes rationalisiert wurde. Auch die massenhafte Vernichtung von 
Arbeitsplätzen im Servicebereich der Bahnhöfe zu Gunsten von teurer Ansage-
technik ist dem DB-Sparkurs zuzuschreiben. 
 
Im Bereich der Transportunternehmen sind ebenfalls keine Arbeitsplätze in Ge-
fahr –im Gegenteil. Es wird nur bei einem Trennungsmodell mehr Verkehr auf der 
Schiene geben, der dann auch mehr Arbeitskräfte braucht. Übrigens haben erst 
viele Privatbahnen und auch die Aufgabenträger der von der DB AG veranlassten 
Rationalisierung im Servicebereich ein Ende bereitet. Wo die Deutsche Bahn AG 
Züge noch ohne Servicepersonal gefahren ist, haben Privatbahnen nicht in Fahr-
kartenautomaten, sondern in menschliche Servicekräfte investiert. Zwischen 
Cottbus und Zittau oder zwischen Brandenburg und Rathenow gibt es erst wieder 
Arbeitsplätze in den Zügen, seit dort Wettbewerber der DB AG fahren. 
 
Mit dem Expansionskurs der DB AG will Mehdorn auf den weltweiten Logistik-
märkten wachsen. Arbeitsplätze im DB-Konzern werden dann weltweit entstehen 
– oder besser: vom DB-Konzern durch Zukäufe übernommen werden. Ob es 
allerdings arbeitsmarktpolitisches Ziel in Deutschland sein kann, den chinesi-
schen Hafenarbeiter, den amerikanischen Lageristen oder den spanischen Lok-
führer unter das Dach der DB-Holding zu bekommen, darf bezweifelt werden.  
 
Die Ziele, die dem Beschluss des SPD-Parteitages zu Grunde lagen, sind zwei-
felsohne richtig. Der Staat muss aus Gemeinwohlinteresse für einen ausreichen-
den Bahnverkehr sorgen, der den Beschäftigten und den Kunden eine sichere 
Zukunftsperspektive gibt. Was ist daher zu tun? 
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Überlegungen für ein neues Privatisierungsmodell 
 
Die Überlegungen für ein geeignetes Modell müssen vom Grunde an neu geführt 
werden. Das bisherige Eigentumssicherungsmodell ist entstanden, um einen 
weltweiten Logistikkonzern zu schmieden und das nationale Eisenbahnnetz dabei 
als Faustpfand zu missbrauchen. Eine Nachjustierung dieses Modells zur Errei-
chung der Ziele des SPD-Parteitags ist nicht mehr möglich. 
 
Der Staat muss seine Rolle als Gewährleistungsträger geeignet ausfüllen. Dies 
ist bislang nur für den Betrieb des Nahverkehrs auf der Schiene geschehen, in-
dem das Be- und Erstellerprinzip eingeführt worden ist - und seit über zehn Jah-
ren zur Zufriedenheit aller funktioniert. 
 
Ein ähnliches Modell muss nun für die Infrastruktur und eine Mindestbedienung 
im Fernverkehr gefunden werden. Auch hier muss der Staat als Aufgabenträger 
definieren, was er haben möchte und kann dies dann von einem Unternehmen 
erledigen lassen. 
 
Erst dann kann überlegt werden, welche unternehmerischen Aufgaben privatisiert 
werden können. Bei einem richtigen Modell ist ausgeschlossen, dass unange-
messene Gewinne auf Kosten des Staates generiert werden. Keinesfalls darf 
aber die Infrastruktur wirtschaftlich oder juristisch aus der Hand gegeben werden. 
 
Das Be- und Erstellermodell ist übrigens ein entscheidender Unterschied zwi-
schen der Bahnbranche und den oft zum Vergleich herangezogenen Ex-
Staatsmonopolen Energie, Post und Telekommunikation. Mit diesem Ansatz be-
steht ein ordnungspolitisch sinnvoller Ansatz, die Gemeinwohlinteressen des 
Staates auch in einem unternehmerischen und marktorientierten Umfeld umzu-
setzen. Eine übermäßige Gewinnabschöpfung von Privatunternehmen ist ausge-
schlossen, wenn der Erstellermarkt funktioniert und Staat und Unternehmen sich 
auf gleicher Augenhöhe begegnen. Im Bereich natürlicher Monopole, also der 
Infrastruktur, muss der Ersteller ein staatliches, nach wirtschaftlichen Grundsät-
zen geführtes Unternehmen sein, das aber keine Gewinnabsichten verfolgen 
darf. 
 
Eines darf allerdings nicht passieren: Wenn sich der Staat als Besteller von Leis-
tungen einem von Renditeinteressen geprägten Quasi-Monopolisten unterwirft, 
wird er den Preis für die Leistungen an das Gemeinwohl nicht mehr kontrollieren 
können. Genau in diese Falle läuft der Staat aber mit dem Eigentumssiche-
rungsmodell, egal ob die Aktien nun beim Volk oder bei Heuschrecken angesie-
delt sind. 
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Wie kann ein solches Modell für die Bahnbranche aussehen, in dem der Staat 
seine notwenigen Aufgaben wahrnimmt, die unternehmerischen Bereiche aber 
geeignet privatisiert? 
 
Die Gewährleistung des Gemeinwohlinteresses kann der Staat wie folgt erfüllen: 
 
1. Der Bund muss die Infrastruktur in seinem wirtschaftlichen und juristischen 

Eigentum belassen und Umfang und Qualität kontinuierlich gewährleisten. 
Hierzu bedient er sich eines oder mehrerer geeigneter Unternehmen. 

2. Der Bund muss weiterhin eine Mindestbedienung im Fernverkehr festlegen, 
die auch periphere Regionen und Mittelzentren umfasst. Wenn diese Ange-
bote nicht eigenwirtschaftlich vom Markt initiiert werden, müssen diese Ver-
kehre vom Bund bestellt werden. 

3. Strukturell gut gelöst ist die Wahrung von Gemeinwohlinteressen im Nahver-
kehr, hier besteht kein Handlungsbedarf. 

4. Ggf. sind auch für den Bereich des Güterverkehrs auf der Schiene (z. B. Vor-
haltung von Gleisanschlüssen) Gemeinwohlinteressen zu gewährleisten. 

 
Die Struktur der Unternehmen kann dann wie folgt aussehen: 
 
1. Die Infrastrukturunternehmen verbleiben beim Staat und werden nach unter-

nehmerischen Grundsätzen, aber ohne Gewinnerzielungsabsicht geführt. 
2. Die Transportunternehmen im Personenverkehr können zu 100 % privatisiert 

werden. Die Gefahr einer Netzausdünnung besteht weder im Fern- noch im 
Nahverkehr, da die Mindestbedienstandards durch den Staat festgelegt sind. 
Unangemessene Gewinne bei bestellten Verkehren sind ausgeschlossen, da 
die Vergabe im Wettbewerb erfolgt. Der Staat kann die eingesparten Bestell-
entgelte ggf. zur Refinanzierung der Infrastruktur verwenden. 

3. Die Transportunternehmen im Logistikbereich können ebenfalls zu 100 % 
privatisiert werden. 

 
Bei einem solchen Modell werden alle gewünschten Ziele erreicht: 
·  Eine Grundversorgung in der Fläche bleibt sowohl im Nah- als auch im Fern-

verkehr erhalten. 
·  Es entstehen Impulse für den Arbeitsmarkt, da mehr Verkehr auf der Schiene 

entstehen wird 
·  Die Verkaufserlöse für die Transportgesellschaften steigen, da diese zu 100 % 

privatisiert werden können. 
·  Mit den - höheren - Verkaufserlösen steht Geld zur notwendigen Sanierung 

der Infrastruktur bereit. 
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Einzelaspekte 
 
Neben den oben genannten Gründen sprechen aus Sicht der BAG-SPNV folgen-
de Einzelargumente gegen das Volksaktienmodell. 
 
1. Der Staat kann weiterhin seine grundgesetzliche Aufgabe nicht wahr-
nehmen, Umfang und Qualität der Eisenbahninfrastruk tur zu gewährleisten. 
 
Hauptkritikpunkt am bisherigen Regierungsentwurf war, dass der Staat keinen 
Einfluss mehr auf Umfang und Zustand der Infrastruktur hat. Ursache hierfür ist, 
dass das wirtschaftliche Eigentum an der Infrastruktur durch die Sicherungsüber-
tragung ohne Not aus der Hand gegeben wird. Da das Netz absehbar ein Zu-
schussgeschäft bleiben wird, kann es nicht nach Renditeinteressen gesteuert 
werden. 
 
Dies wird auch bei einem Volksaktienmodell mit einem faktisch teilprivatisierten 
Netz weiterhin so sein, da die Rendite weiterhin erwirtschaftet werden muss. 
Auch ein stimmrechtsloser Volksaktionär will am Ende des Tages Geld sehen, 
auch wenn seine Renditeerwartungen nicht ganz so hoch sind wie bei institutio-
nellen Anlegern. 
 
Dieser grundlegende Konstruktionsfehler des Regierungsmodells kann nur da-
durch geheilt werden, dass die Infrastruktur vollständig, also juristisch und wirt-
schaftlich, in öffentlicher Hand bleibt.  
 
2. Der Fernverkehr in der Fläche wird auch im Volks aktienmodell ausge-
dünnt werden. 
 
Der in der deutschen Eisenbahngeschichte beispiellose Rückzug des Fernver-
kehrs aus der Fläche wird auch im Volksaktienmodell weiter anhalten. Großstädte 
wie Chemnitz und Krefeld sind bereits ohne jeglichen Fernverkehrsanschluss, 
erste Bundesländer wie Brandenburg sind praktisch ohne Fernverkehrsanbin-
dung. 
 
Ursache für diese Entwicklung ist die Renditeerwartung der Aktionäre. Die Väter 
der Bahnreform haben im Fernverkehr das Modell vor Augen gehabt, dass wirt-
schaftlich schwache Linien von den stärkeren gestützt werden, insgesamt aber 
eine schwarze Null unter dem Strich steht. Setzt man den Fernverkehr nun einer 
Renditeerwartung aus, ohne Vorgaben für eine Mindestbedienung zu machen, 
werden nur die wirtschaftlich starken Linien Bestand haben. Die schwachen Li-
nien werden aufgegeben, ob mit Volksaktie oder Heuschrecke. 
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Bei der Privatisierung der Staatsmonopole Telekom und Post wurde dieser As-
pekt übrigens gesehen und berücksichtigt. In beiden Fällen bestehen über ge-
setzliche Vorgaben (z. B. Mindestversorgung mit Telefonzellen) oder wirtschaftli-
che Anreize (z. B. Mehrwertsteuerbefreiung für Deutsche Post AG) Komponen-
ten, die die flächendeckende Versorgung sicherstellen. 
 
Notwendig für eine angemessene Fernverkehrsversorgung ist also eine ord-
nungspolitische Vorgabe für eine angemessene Fernverkehrsbedienung. Diese 
fehlt im aktuellen Gesetzentwurf völlig und kann auch nicht durch die Volksaktie 
ersetzt werden. Aus Sicht der BAG-SPNV bietet sich hier ein Bestellermodell für 
nicht eigenwirtschaftliche Fernverkehre bei einer Vergabe im Wettbewerb an. 
 
3. Die aktienrechtlichen Regelungen ermöglichen den  Einstieg strategischer 
Investoren durch die Hintertür. 
 
Idee der Volksaktie ist, durch Streuung der Aktien und durch die Ausgabe stimm-
rechtsloser Vorzugsaktien ein Mitspracherecht privater Investoren zu verhindern. 
Dies kann in der Anfangsphase nach der Privatisierung gewährleistet werden, 
mittelfristig droht der Einstieg strategischer Finanzinvestoren, die durch ihre Ren-
diteerwartungen die Gemeinwohlinteressen gefährden. 
 
Im Fall der Verfehlung der Garantierendite bestehen gesetzliche Regelungen, 
nach denen das Stimmrecht wieder auflebt. Es ist ein durchaus realistisches 
Szenario, dass die teilprivatisierte Deutsche Bahn AG diese Renditeziele verfehlt, 
Kleinaktionäre die Aktie abstoßen und ein strategischer Anleger diese Aktien 
gezielt aufkauft. Nach Aufleben des Stimmrechts entsteht genau die Situation, die 
mit dem Volksaktienmodell eigentlich verhindert werden sollte: Ein privater Inves-
tor gewinnt großen Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Deutschen Bahn AG. 
 
4. Der Bund wird auf Grund seiner Aufgaben weiter z wischen allen Stühlen 
stehen. Durch diese Widersprüche kann er keine erfo lgreiche Politik betrei-
ben. 
 
Bereits im heutigen Modell einer integrierten Bahn in Staatsbesitz steht der Bund 
in einer Zwitterrolle zwischen Verkehrspolitik und Eigentümerfunktion. Aus ver-
kehrspolitischer Sicht muss er den Wettbewerb fördern, um mehr Verkehr auf die 
Schiene zu bringen. Dies widerspricht jedoch seiner Rolle als Eigentümer der DB-
Transportunternehmen. 
 
Diesem Widerspruch wird mit der Volksaktie ein weiterer hinzugefügt. Bei einer 
massenhaften Streuung auf Kleinaktionäre steht der Bund unter einem ungeheu-
ren politischen Druck, diese Renditeerwartungen auch zu erfüllen. Als Beispiel sei 
die öffentliche Meinung nach dem Kursverfall der T-Aktie genannt. Hier wurden 
Rufe nach einer Entschädigung der Kleinanleger laut. 



  

Seite 8 von 8 

 

 
Der Bund wird zwischen diesen Interessen gefangen sein, eine stringente ver-
kehrspolitische Ausrichtung wird nicht mehr möglich sein. Ein Ausweg aus die-
sem Dilemma besteht nur, wenn Gemeinwohl- und unternehmerische Interessen 
klar getrennt werden (z. B. durch ein Bestellermodell) und dann die Unterneh-
mensteile vollständig privatisiert werden. 
 
5. Auch bei einer Volksaktie muss der Wertausgleich  verändert werden. 
 
Die vorgesehenen Regelungen zum Wertausgleich bei einem Rückfall des wirt-
schaftlichen Eigentums an der Infrastruktur an den Staat sind für den Steuerzah-
ler mit hohen Risiken behaftet und so prohibitiv gestaltet, dass diese Rückholung 
faktisch unmöglich wird. 
 
Dieser Widerspruch besteht unabhängig von Form der Aktie und besteht daher 
auch bei Umsetzung des Volksaktienmodells fort. Der Staat verschleudert seine 
Vermögenswerte zwar „nur“ an die eigenen Bürger, das macht die Angelegenheit 
aber auch nicht besser. 
 
Hinzu kommt, dass der politische Druck für einen hohen Wertausgleich für Klein-
aktionäre im Falle des Rückfalls immens wäre. Eine gerichtliche Auseinanderset-
zung des Staates mit einem strategischen Investor um die Höhe eines Wertaus-
gleiches erscheint denkbar – ein Streit des Staates mit Tausenden von Kleinspa-
rern in einer aufgeheizten öffentlichen Stimmung ist kaum vorstellbar. 
 
Auch bei einer Volksaktie ist die Privatisierung der Eisenbahninfrastruktur faktisch 
unumkehrbar. 


